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hierbei, daß z. Z. noch 1000 Offiziere in etats-
mäliigen Stellen fehlen. Die Hauptzahl der
neuen Stellen mit 83 Hauptmanns- und 249
Oberleutnants- und Leutnants-Stellen entfällt
auf die zunächst am 1. Oktober neu zu errichtenden

Maschinengewehr - Kompagnien. 2G

neue Stellen entfallen ferner auf die Luft-
schi fferbataülone und ü auf das Kraftfahrbataillon.

Filter den neuen Stellen befinden
sich 1 für den General-Inspekteur des Militär-
Verkehrswesen. 1 für den Inspekteur des

Militär-Luft- und Kraft-Fahrwesens, 1 für den
Chef des Stabes der General-Inspektion des

Militär-Verkehrswesens, 1 für den Kommandeur
eines neuen Fuß-Artillerie-Regiments, 5 für
Bataillons-Kommandeure, 94 für Hauptleute
und 282 für Oberleutnants oder Leutnants. Der
Zugang beträgt ferner an Sanitäts-Offizieren 5,

an Zahlmeisterstellen 4, an Waffenmeister-,
Büchsenmacher- usw. -Stellen 6, an Unteroffizierstellen

872, an Gemeinenstellen 2316. Die

Vermehrung der Unteroffizierstellen würde
noch größer sein, wenn nicht die Zahl der
Musiker bei einzelnen Truppenteilen herabgesetzt
worden wäre; ebenso würde die Zunahme der
Getiieinenstellen viel stärker sein, wenn nicht
die Zahl der Gemeinen bei 132 Infanterie-
Bataillonen um je 20 und bei allen Train-Bataillonen

von 90 auf 45, somit auf die Hälfte
herabgesetzt werden würde. Eine Vermehrung
der Truppen- und Waffenübungsplätze, und

zwar zunächst durch Beschaffung und Herrich-
tung eines zweiten Truppenübungsplatzes für
das Gardekorps und eines neuen Schießplatzes
für die Infanterie-Schieß-Schule wird
angestrebt, und erwartet, daß sich die nötigen Mittel
hierfür, sowie für die Beschaffung der noch
fehlenden Truppen-Uebungsplätze für das IL,
III., XVI. und XVIII. Armeekorps aus dem
Erlös des Verkaufs eines Teils des wertvollen
Tempelhofer Feldes bei Berlin und anderer
dortiger Exerzierplatzgelände ergeben werden. Für
das XL Armeekorps wird die Einrichtung von
Waffenübungsplätzen bei Hanau und die
Beschaffung von Uebungsmaterial sowie der Ueber-

führungsbetrag für Kriegsbestände für das

dorthin verlegte Eisenbahnregiment in dritter
Rate, der für den Neubau der Unteroffiziervorschule

Weil b u r g in zweiter Rate gefordert.
Ferner die Mittel für den Neubau und die
Verbesserung von Schießständen bei Colmar
bezw. Ettlingen, sowie die folgenden Raten
für die Erweiterung der Garnisonsanstalten,
darunter den Neubau einer Kavallerie-Regiments-Kaserne

in Colma r und für den Neubau

einer Infanteriekaserne in Neu-
B r e i s a c h, sowie für den Neubau der
Garnisonsmühle in M e t z, ferner die Mittel für
Ergänzungsbauten zur Unterbringung einer
Luftschifferkompagnie des neu geforderten Luft-
schifferbataillons Nr. 3 in Metz, die am 1.
Oktober 1911 dorthin verlegt werden soll, während
dieses Bataillon C ö 1 n. das Luftschifferbatail¬

lon Nr. 2 dagegen Beri i n als Garnison erhält,
und eine Kompagnie nach Königsberg
verlegt. Namhafte Beträge werden ferner für Neu-
und Ergänzungsbauten nebst Ausstattung für
die Unterkunft für neu zu errichtende
Maschinengeweh rkompagnien zunächst für
O s t r o w o. Pose n. G 1 e i w i t z und O p -

p e 1 n beansprucht. B.

Ausland.
Frankreich. Nach den neuesten Bestimmungen

werden in Zukunft alle Stabsoffiziere, Hauptleute

resp. Rittmeister, Subalternoffiziere, Sanitäts-

und Veterinäroffiziere, sowie die Militär-
beamlen (1rs aktiven Dienststandes kostenlos
durch den Staat beritten gemacht. Nur die Generäle
oder in deren Hang stehende Personen des Heeres
haben sich auf eigene Kosten beritten zu machen, sie
genießen aber die Vergünstigung, sich Pferde aus den
Staatsgestüten anschaffen zu dürfen, sie zahlen für
dieselben den amtlich festgesetzten Preis in Monatsraten

zurück. Die Offizere und Militärbeamten aller
Grade haben das Recht, Pferde aus Privathand zu
kaufen und diese als Dienstpferde einzustellen, natürlich

muß zuvor die Regiments-Pferdekommission die
betreffenden Tiere gemustert und ihre Einwilligung
zum Ankauf gegeben haben. Die Preise, die die
Regiments-Pferdekommission en zahlen dürfen, sind jetzt
erhöht worden und betragen für Kürassieroffiziers-
pferde Fr. 1770, für Dragoner und Artillerie Fr. 1500,
für die leichte Kavallerie — Husaren, Jäger zu Pferde,
Spahis und afrikanische Jäger — Fr. 1350, für
arabische geschnittene Hengste dürfen nicht mehr als
Fr. 7fi0 gezahlt werden. Es ist den Offizieren auch
erlaubt, auf die Staatsbeihilfe ganz zu verzichten und
sich auf eigene Kosten beritten zu machen. Die den
nichtbei'iUenen Waffen angehörigen Offiziere und fle-
amten werden in bezug auf ihre Berittenmachung in
verschiedene Klassen eingeteilt. In die erste Klasse
kommen nur die brevetierten Generalstabsoffiziere, sie
erhalten die besten Pferde. In die zweite Klasse,
welche Pferde der Dragoner und Artillerie erhalten,
gehören die zum Truppendienst kommandierten
brevetierten Generalstäbler, die übrigen Generalstabsoffiziere,

die Offiziere der höheren Stäbe der Feld- und
Fußartillerie, des Genies, der Gendarmerie, die
Stabsoffiziere der Infanterie und die Veterinäroffiziere. Zur
dritten Klasse, die aus Pferden der leichten Kavallerie
beritten gemacht wird, gehören die höheren Sanitätsoffiziere

und die gesamte Intendantur, endlich gehören
zur vierten Klasse alle Hauptleute der Fußtruppen und
die niederen Militärärzte; sie werden mit kastrierten
Araberpferden, minderwertigen Pferden der leichten
Kavallerie und ausrangierten Dragoner- resp. Artilleriepferden

beritten gemacht. B. v S.

Oesterreich-Ungam. Radiotélégraphie. Da
die Radiotélégraphie ein Spezialfach geworden ist, das
gründliche Arbeit und eine intensive praktische
Ausbildung der Offiziere und Mannschaften erfordert, und
weil die Telegraphenschule des Eisenbahn- und Tele-
graphenregiments in Korneuburg diesen neuen
Ausbildungszweig, ohne die Gesamtausbildung zu
beeinträchtigen, nicht mehr bewältigen kann, wurde eine
aus fünf Offizieren und dem erforderlichen Hilfspersonal

bestehende Radioabteilung aufgestellt. Außerdem
soll in diesem Jahre noch das Bedienungspersonal für
fixe Radiostationen systemiert werden. Wie verlautet,
soll auch im höchsten Teil des im Bau befindlichen
Kriegsministerialgebäudes eine eigene Radiostation
installiert werden. (Milit. Wochenbi/'


	Ausland

